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Satzung 
über die

1 . Änderung des Bebauungsplanes
irr. Stadtteil Reichenbach

.ufgrund der §§ 1, 2 und 8-10 des Bundesbaugesetzes vom 
0.6.1960 (BGBl. I S.341) in Verbindung mit § 4 der Gemeine~- 
ordr.ung für Bad’en-./ürttemberg vom 25.7.1955 (Ges.31.S. 129/ 
net der Gemeinderat am 4.12.1972 die 1. Änderung des Beca n - 
planes \7ITTUI'.i?BLB im Stadtteil Reichenbach als Satzung bescnlos- 
sen.

9^ 1
Gegenstand der Planänderung

Gegenstand der llanänderung ist die Plandarstellung des B.:.u- 
ungsplanes W1TTUI.IPELD im Stadtteil Reichenbach vom 4.8.1^5", 
rechtsverbindlich gev/orden am 1.9. 1967.

§ 2
Inhalt der Planänderung

»
: .e in der Plandarstellung nach § 1 festgesetzt öffentlic-. \

kehrsflächo wird nach Maßgabe der mit violetter Parbe vorgeno:...: - 
nen Eintragung erv/eitert.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Äiafi.



Die genehmigte Planänderung mit Begründung hat gemäß § 12 BBauG 
vom 7. bis 25.5.1973 öffentlich ausgelegen; die Genehmigung und 
die Auslegung wurden am 5.5.1973 satzungsgemäß bekanntgemacht.
Die Planänderung ist damit am 6.5.1973 rechtsverbindlich geworden.

Lahr, den 1.6.1973

Genehmigt gemäß § 11 dos 
Bundesbai igesetzes vom 23.6.1960 

(BGBl.IS. 341)
Regierungspräsidium Freiburg 

Freiburg i. Br., den ! 8. MäfZ 1973


